VwV Vollzugsérztlicher Dienst

Verwaltungsvorschrift
des Sachsischen Staatsministeriums der Justiz
uber die Einrichtung eines Vollzugsarztlichen Dienstes fiir den Justizvollzug
(VwV Vollzugsarztlicher Dienst)

Vom 7. April 2026

.
Bezeichnung

Bei der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus ist ein Vollzugsérztlicher Dienst fir den Justizvollzug als
unselbststandige Stelle eingerichtet.

L.
Organisation

1. Der Vollzugsérztliche Dienst besteht aus einer arztlichen Leitung und zwei mitarbeitenden medizinischen
Fachangestellten.

2. Die Leitung des Vollzugsarztlichen Dienstes und die Mitarbeitenden werden vom Staatsministerium der Justiz
bestellt.

3. Anordnungen zur Erfullung der Aufgaben geman Ziffer lll kann der Leitung des Vollzugsérztlichen Dienstes
ausschlieBlich das Staatsministerium der Justiz erteilen, welches die Fachaufsicht ausuibt und in diesem
Zusammenhang Dienstvorgesetzter im Sinne des § 2 Abs. 2 Sachsisches Beamtengesetz ist. Die
Dienstaufsicht tibt die Leitung der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus aus.

4. Die Beurteilung der Leitung des Vollzugsérztlichen Dienstes erfolgt im Benehmen mit dem Staatsministerium
der Justiz, die Beurteilung der Mitarbeitenden im Benehmen mit der Leitung.

5. Die Leitung des Vollzugsarztlichen Dienstes ist Vorgesetzte im Sinne des § 2 Abs. 3 Sachsischen
Beamtengesetzes der Mitarbeitenden des Vollzugsérztlichen Dienstes, soweit diese Aufgaben des
Vollzugséarztlichen Dienstes wahrnehmen.

Il
Aufgaben

Der Vollzugsérztliche Dienst hat folgende Aufgaben:
1. Begutachtungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit fir eine Berufung in ein Beamtenverhéltnis
im Allgemeinen Vollzugsdienst nach Ziffer 2 der Anlage 1 und der Anlage 2,

2. Begutachtungen zur Beurteilung der gesundheitlichen Eignung fir den allgemeinen Verwaltungsdienst in den
Justizvollzugsanstalten nach Ziffer 3 der Anlage 1 und der Anlage 2,

3. Begutachtungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdienstfahigkeit nach Ziffer 4 der Anlage 1,
4. sonstige arztliche Begutachtungen und Stellungnahmen nach Einzelanforderung durch den Dienstvorgesetzten.

Iv.
Rahmenbedingungen

1. Die Leitung der Justizvollzugsanstalt Leipzig mit Krankenhaus stellt dem Vollzugséarztlichen Dienst geeignete
Raumlichkeiten, die erforderlichen Ausstattungsgegenstande und den Geschaftsbedarf zur Verfligung.

2. Die Leitungen der Justizvollzugsanstalten und der Jugendstrafvollzugsanstalt unterstitzen die Leitung und die
Mitarbeitenden des Vollzugsérztlichen Dienst bei der Erflllung ihrer Aufgaben.

V.
Inkrafttreten

Diese Verwaltungsvorschrift tritt am Tag nach der Verdffentlichung in Kraft. Gleichzeitig tritt die VwV
Vollzugsérztlicher Dienst vom 31. Mai 2023 (S&chsJMBI. S. 112), zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom
4. Dezember 2025 (SachsABI. SDr. S. S 244), auB3er Kraft.

Dresden, den 7. April 2026

Die Staatsministerin der Justiz
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Constanze Geiert

Anlagen
Anlage 1 Leitlinien fiir die arztliche Begutachtung zur Feststellung der gesundheitlichen Eignung fir eine Tatigkeit
im Justizvollzug
Anlage 2  Katalog der Merkmale, die die Justizvollzugsdiensttauglichkeit grundséatzlich ausschlieBen
Anlage 3  Formular Teil | Gutachtenauftrag
Anlage 4  Formular Teil Il Vollzugsérztliches Gutachten

Anlage 1 zu Ziffer I

Leitlinien fir die arztliche
Begutachtung zur Feststellung
der gesundheitlichen Eignhung fiir eine Tatigkeit im Justizvollzug

Inhaltsiibersicht

1 Allgemeine Bestimmungen
2 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit
2.1 Allgemeines

2.2 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit vor der Berufung in ein
Beamtenverhéltnis im Allgemeinen Vollzugsdienst

2.3 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit vor der Berufung in ein
Beamtenverhélinis auf Lebenszeit

2.4 Arztliche Beurteilung, Gutachten, Tauglichkeitszeugnis

3 Bestimmungen zur Beurteilung der gesundheitlichen Eignhung fiir den alilgemeinen
Verwaltungsdienst in den Justizvollzugsanstalten

4 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdienstfahigkeit

4.1 Allgemeines

4.2 Justizvollzugsdienstfahigkeit

4.3 Justizvollzugsdienstunfahigkeit

4.4 Arztliche Untersuchung, Gutachten, Zeugnis

4.5 Beurteilung der Weiterverwendungsméglichkeit bei Justizvollzugsdienstunfahigkei

1 Allgemeine Bestimmungen
Diese Leitlinie gilt:

« fir die arztliche Beurteilung der gesundheitlichen Eignung fur die Einstellung in den Justizvollzugsdienst
(Justizvollzugsdiensttauglichkeit)

» far die arztliche Beurteilung der gesundheitlichen Eignung fir den allgemeinen Verwaltungsdienst in den
Justizvollzugsanstalten

« flOr die arztliche Beurteilung der gesundheitlichen Eignung, Justizvollzugsdienst zu leisten
(Justizvollzugsdienstfahigkeit) und einer etwaigen weiteren Verwendung von justizvollzugsdienstunfahigen
Justizvollzugsbeamtinnen und -beamten.

Begutachtungen von im Justizvollzugsdienst tatigen Tarifbeschaftigten, die nach dem Tarifvertrag fiir den
offentlichen Dienst der Lander (TV-L) mit begriindeter Veranlassung &rztlich zu untersuchen sind, erfolgen
durch den Vollzugsarztlichen Dienst in entsprechender Anwendung der Leitlinien. Eine begriindete
Veranlassung in diesem Sinne kann insbesondere bei Langzeiterkrankungen oder erforderlicher
Gesundheitsprognose etwa im Vorfeld personenbedingter Kiindigungen oder bei Uberpriifung gesundheitlicher
Eignung und bei besonderen gesundheitlichen Anforderungen des Beschaftigungsverhaltnisses (z.B.
Baustellenaufsicht) vorliegen.

Die gesundheitliche Eignung fir die Berufung in ein Beamtenverhaltnis ist grundséatzlich gem. § 4 Abs. 4
S&chsBG i.V.m. Abschnitt | Nr. 6 VwV Beamtenverhéltnis vom 11. November 2019 nach MaBgabe der VwV
Gutachten und Zeugnisse vom 11. Mai 2015, jeweils in der aktuellen Fassung, festzustellen. Fir die
Untersuchung und das Zeugnis kénnen die dortigen Anlagen genutzt werden.

Gem. Nr. 6.1 der VwV Gutachten und Zeugnisse bedarf die Erstellung eines Gutachtens einer schriftlichen
Anforderung, in der anzugeben sind:
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a) der Untersuchungszweck,

b) die vorgesehene berufliche Verwendung oder die Tétigkeit des zu Begutachtenden und gegebenenfalls
besondere Anforderungen an die kiinftige Tatigkeit,

c) sonstige flr das arztliche Urteil erhebliche Umstande, wie langere Dienst- oder Arbeitsunféhigkeitszeiten
und -griinde und

d) die Rechts- oder Verwaltungsvorschrift, aufgrund derer das Gutachten oder Zeugnis zu erstellen ist.

Zur Anforderung von Gutachten und zur Beurteilung von Justizvollzugsdienstfahigkeit und allgemeiner
Dienstfahigkeit im Sinne des § 26 Beamtenstatusgesetz sind die Formulare Anlage 3 (Gutachtenauftrag) und
Anlage 4 (Vollzugsérztliches Gutachten) der VwV Vollzugsérztlicher Dienst zu verwenden.

Die in der Personalakte bereits enthaltenen Gesundheitsunterlagen und etwaigen Vorgutachten des zu
Begutachtenden sind gleichzeitig mit der Erteilung des Gutachtenauftrags dem Vollzugsarztlichen Dienst zur
Verfligung zu stellen.

Die der Dienststelle bekannten weiteren und fiir die Abfassung des Gutachtens als wesentlich zu erachtenden,
sonstigen sachdienlichen Informationen und Umstande (Formular Teil | Ziffer 7, Anlage 3), die insbesondere auf
Gesundheitszustand und -entwicklung sowie Dienstmotivation Einfluss haben kénnen, sind unter Beachtung
datenschutzrechtlicher Vorschriften gleichfalls mit Erteilung des Gutachtenauftrags an den Vollzugsarztlichen
Dienst zu lbermitteln.

Die Untersuchungen werden grundsétzlich von den mit der Untersuchung beauftragten, Arztinnen und Arzten
durchgefiihrt. Den Beurteilungen dirfen nur arztliche Gesichtspunkte zugrunde gelegt werden.

2 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit
2.1 Allgemeines

Der Justizvollzugsdienst stellt besondere Anforderungen an die physische und psychische Leistungsfahigkeit
und Belastbarkeit der Bediensteten durch:

— den standigen unmittelbaren Kontakt zu Gefangenen,
— die Verwendung im Schichtdienst,

— besondere Einsatz- und Gefahrenlagen,

— Anwendung unmittelbaren Zwanges.

Zu den Anforderungen gehéren:

— die korperliche Leistungsfahigkeit, z.B. Schnelligkeit, Ausdauer, Kraft, Beweglichkeit, Koordination,
insbesondere bei HilfsmaBnahmen und bei Anwendung unmittelbaren Zwanges

— das Bewadltigen von Gefahrensituationen, auch unter besonderen Umstanden
— die funktionale und zielorientierte Kommunikation, insbesondere durch klare und verstandliche Sprache

— die kognitive und sensorische Erfassung von Lebenssachverhalten und das Treffen sachgerechter
Entscheidungen, besonders in Gefahrensituationen

— eine akute und dauerhafte psychische Belastbarkeit und Resilienz
— die empathische und zielfiihrende soziale Interaktion, z.B, in der Teamarbeit und zur Deeskalation.

Die gesundheitlichen Voraussetzungen fir den Justizvollzugsdienst sind deshalb nach besonderen MaBstaben
zu beurteilen.

2.2 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit vor der Berufung in ein
Beamtenverhiltnis im Allgemeinen Vollzugsdienst

Durch die Einstellungsuntersuchung wird festgestellt, ob die Bewerberin/der Bewerber fur die Erfullung der
Anforderungen an den Justizvollzugsdienst gesundheitlich geeignet ist.

Die Untersuchungen sind nach den Bestimmungen dieses Abschnittes und nach dem ,Katalog der Merkmale,
die die Justizvollzugsdiensttauglichkeit grundsatzlich ausschlieBen” durchzuflhren.

Fir die Beurteilung sind arztliche Unterlagen, Befunde und Bescheinigungen von Bedeutung. Diese sind auf
Anforderung von der Bewerberin/dem Bewerber vorzulegen.

Die Bewerber/innen sind einzeln zu untersuchen. Neben der Arztin/dem Arzt darf nur medizinisches
Assistenzpersonal anwesend sein. Dieses kann seiner Ausbildung entsprechend nach eingehender
Unterweisung von der Arztin/vom Arzt mit Laboruntersuchungen und technischen Untersuchungen betraut
werden. Uber die Anwesenheit weiterer Personen (Begleitpersonen, Vertrauenspersonen) entscheidet die
beauftragende Dienststelle in Abstimmung mit der Arztin/dem Arzt.

Die Untersuchung ist grundséatzlich - unter Umsténden in abgekdirzter Form - auch dann zu Ende zu fuhren,
wenn die Justizvollzugsdiensttauglichkeit ausschlieBende Merkmale festgestellt werden.
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Werden bei der Auswahluntersuchung eine akute Krankheit, ein Schwachezustand oder eine noch nicht
abgeschlossene kérperliche, geistige oder seelische Entwicklung festgestellt, die die Justizvollzugsdiensttauglichkeit
voraussichtlich nur voriibergehend ausschlieBen, ist der Bewerberin/dem Bewerber zu empfehlen, sich erneut
vorzustellen, wenn die Beeintrachtigung behoben ist. Die arztliche Beurteilung wird solange zurlickgestellt.

Bei Schwangerschaft ist die Bewertung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit auszusetzen, wenn eine
vollstandige arztliche Untersuchung nicht durchfiihrbar ist bzw. die Untersuchungsbefunde von der Norm
abweichen.

Die untersuchende Arztin/der untersuchende Arzt darf weder bestimmte Behandlungsmethoden empfehlen
noch eine spatere Justizvollzugsdiensttauglichkeit in Aussicht stellen. Die &rztliche Pflicht, auf
behandlungsbediirftige Gesundheitsstérungen hinzuweisen, wird hierdurch nicht berlhrt.

2.3 Besondere Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit vor der Berufung in ein
Beamtenverhiltnis auf Lebenszeit

Die gesundheitliche Eignung zur Berufung in das Beamtenverhéltnis auf Lebenszeit als
Justizvollzugsbeamtin/Justizvollzugsbeamter liegt schon dann nicht vor, wenn vor dem Ende der Probezeit
aufgetretene Krankheiten oder Leiden nach medizinisch-wissenschaftlicher Erkenntnis und Erfahrung mit
Uberwiegender Wahrscheinlichkeit dazu fihren werden, dass vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze die
Verwendung im Justizvollzugsdienst nicht mehr mdglich sein wird oder erhebliche krankheitsbedingte
Fehlzeiten auftreten werden und die Beamtin/der Beamte deshalb eine erheblich verkiirzte Lebensdienstzeit
aufweisen wird.

2.4 Arztliche Beurteilung, Gutachten, Tauglichkeitszeugnis

Eine Person ist als ,justizvollzugsdiensttauglich“ bzw. ,gesundheitlich geeignet zur Berufung in das
Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit im Justizvollzugsdienst® zu beurteilen, wenn sie nach dem Ergebnis der
arztlichen Untersuchung kérperlich, geistig und seelisch gesund, leistungsféhig und belastbar erscheint.

Eine Person ist als ,justizvollzugsdienstuntauglich® bzw. ,gesundheitlich nicht geeignet zur Berufung in das
Beamtenverhaltnis auf Lebenszeit im Justizvollzugsdienst” zu beurteilen, wenn ein oder mehrere, die
Justizvollzugsdiensttauglichkeit ausschlieBende Merkmale festgestellt werden, die in dem ,Katalog der
Merkmale, die die Justizvollzugsdiensttauglichkeit ausschlieBen* aufgeflihrt sind.

Liegen bei einer Person mehrere Normabweichungen vor, ist unter Beriicksichtigung der Vorgeschichte und des
Alters zu prufen, ob aus der Kombination dieser Normabweichungen auf herabgesetzte Leistungsfahigkeit oder
erhdhte Krankheitsanfalligkeit geschlossen werden muss.

Soweit flir eine abschlieBende arztliche Beurteilung noch fachéarztliche Gutachten und Befunde erforderlich sind,
hat die zu begutachtende Person diese grundsatzlich binnen einer Frist von sechs Wochen beizubringen. Die
abschlieBende arztliche Beurteilung ist solange zurlickzustellen. Nach fruchtlosem Fristablauf ist die
Auswahluntersuchung ergebnislos abzuschlieBen.

Das arztliche Gutachten ist nach den Vorgaben der VwV Gutachten und Zeugnisse zu erstellen und darf nur
Arztinnen/Arzten und deren Assistenzpersonal, die mit der Vorbereitung dienstrechtlicher Entscheidungen
befasst sind, zuganglich sein.

Der Einstellungsbehdrde ist ein Tauglichkeitszeugnis zu lberlassen, das nur die abschlieBende Beurteilung
enthalt.

Die im Rahmen der vollzugséarztlichen Untersuchung eingereichten Dokumentationen, inklusive das Ergebnis
der Inaugenscheinnahme Uber bestehenden Kérperschmuck (insbesondere Tattoos, Tunnel, Brandings) werden
nach Abschluss der Priifung durch das Staatsministerium der Justiz in der Gesundheitsakte beim
Vollzugséarztlichen Dienst aufbewahrt; fir den Fall der Nichteinstellung vernichtet.

Grundsatzlich teilt die Arztin/der Arzt der untauglichen bzw. ungeeigneten Person die zu dieser Beurteilung
fihrenden Griinde unmittelbar mit.

Die Einstellungsbeh6rde kann im Einzelfall eine Nachuntersuchung anordnen, die von besonders bestimmten
Arztinnen und Arzten durchzufiihren ist. Auch Uber das Ergebnis der erneuten Untersuchung sind ein arztliches
Gutachten und ein Tauglichkeitszeugnis zu erstellen.

Die &rztliche Untersuchung schlie3t mit einer arztlichen Beurteilung ab, die lautet:

+ justizvollzugsdiensttauglich® bzw. ,gesundheitlich geeignet zur Berufung in das Beamtenverhaltnis auf
Lebenszeit im Justizvollzugsdienst*

oder

« justizvollzugsdienstuntauglich“ bzw. ,gesundheitlich nicht geeignet zur Berufung in das Beamtenverhaltnis
auf Lebenszeit im Justizvollzugsdienst®

3 Bestimmungen zur Beurteilung der gesundheitlichen Eignung fiir den allgemeinen Verwaltungsdienst in
den Justizvollzugsanstalten
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An die Tatigkeit im allgemeinen Verwaltungsdienst in Justizvollzugsanstalten werden folgende Anforderungen
gestellt:

1. Die Beamtin/der Beamte muss gesundheitlich in der Lage sein, einer geregelten Beschaftigung
nachzugehen. Sie/Er hat dabei solchen kérperlichen Anforderungen zu geniigen, die es ermdglichen - ggf.
mit Hilfsmitteln - die notwendigen taglichen Blroarbeiten durchzufihren.

2. Die Beamtin/Der Beamte muss langere Zeit in sitzender Haltung Arbeitsvorgange verrichten und sich im
gesamten Objekt selbststandig bewegen kénnen.

3. Die Beamtin/Der Beamte muss Uber einen l&ngeren Zeitraum Bildschirmarbeiten verrichten kénnen und
dazu Uber ein ausreichendes - ggf. korrigiertes - Sehvermdgen verfligen.

4. Die Beamtin/der Beamte muss Gesprachen— auch am Telefon— folgen kénnen und dazu Uber ein— ggfs.
korrigiertes— Hérvermdgen verflgen.

Im Ubrigen gelten die Bestimmungen unter 2.4 analog.

4 Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdienstfahigkeit
4.1 Allgemeines

Die Bestimmungen zur Beurteilung der Justizvollzugsdiensttauglichkeit fir eine Berufung in ein
Beamtenverhéltnis (Abschnitt 2) gelten analog.

Bei der Beurteilung der Justizvollzugsdienstféhigkeit sind— ausgehend von den Tatigkeitsanforderungen und
dem ,Katalog der Merkmale, die die Justizvollzugsdiensttauglichkeit grundsatzlich ausschlieBen“— die
altersbedingt eingetretenen Veranderungen der kdrperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit, der seelischen
Belastbarkeit sowie die nachfolgenden Bestimmungen zu beriicksichtigen.

4.2 Justizvollzugsdienstfahigkeit

Die Justizvollzugsbeamtin/der Justizvollzugsbeamte ist justizvollzugsdienstfahig, wenn sie/er zu jeder Zeit, an
jedem Ort in jeder seiner/seinem statusrechtlichen Amt entsprechenden Stellung einsetzbar ist.

4.3 Justizvollzugsdienstunfahigkeit

Die Justizvollzugsbeamtin/der Justizvollzugsbeamte ist justizvollzugsdienstunféhig, wenn sie/er den besonderen
gesundheitlichen Anforderungen flr den Justizvollzugsdienst nicht mehr gentigt und wenn nicht zu erwarten ist,
dass sie/er die volle Verwendungsfahigkeit innerhalb von sechs Monaten wiedererlangt. Die Begutachtung ist
ausschlieBlich am Anforderungsprofil der Tétigkeit im allgemeinen Justizvollzugsdienst unter Berlcksichtigung
altersbedingt eingetretener Veranderungen der kérperlichen und geistigen Leistungsfahigkeit auszurichten.

Die Justizvollzugsdienstunfahigkeit kann bedingt sein durch:
»  Schwéche der kérperlichen Leistungsfahigkeit:
o korperliche Behinderung
o korperliche Schadigung
o chronisch rezidivierende Erkrankung oder
o sonstige Schwache kérperlicher Kréafte, z.B. Einschrankung des Hérvermdgens oder des
Sehvermdégens, Bewegungseinschrankung
«  Schwaéche der geistigen Leistungsfahigkeit und der seelischen Belastbarkeit
o Krankheiten im Sinne krankhafter Anomalie des Geistes oder Intelligenzminderung oder
o Falle, in den eine Justizvollzugsbeamtin/ein Justizvollzugsbeamter infolge ihrer/seiner besonderen

psychischen Veranlagung oder Verfassung oder einer neurotischen Fehlentwicklung den dienstlichen
Aufgaben nicht gewachsen ist und die Mdglichkeit von Fehlhandlungen besteht.
4.4 Arztliche Untersuchung, Gutachten, Zeugnis
Wenn eine Begutachtung veranlasst wird, ist unter Berticksichtigung der Angaben des Dienstvorgesetzten zu
prifen, ob die Justizvollzugsbeamtin/der Justizvollzugsbeamte gesundheitlich fahig ist, Justizvollzugsdienst zu
leisten.
Im arztlichen Gutachten zur Beurteilung der Justizvollzugsdienstfahigkeit sind - soweit erforderlich -
Persdnlichkeit, Sozialanamnese und Arbeitsanamnese der Justizvollzugsbeamtin/des Justizvollzugsbeamten zu
berticksichtigen. Es ist im Einzelnen zu erlautern, ob die Justizvollzugsbeamtin/der Justizvollzugsbeamte die
ihrem/seinem Lebensalter entsprechende Verwendungsfahigkeit fir den Justizvollzugsdienst besitzt. Etwaige
Verwendungseinschrédnkungen sind hinsichtlich Art, Umfang und voraussichtlicher Dauer zu konkretisieren,
damit die/der Dienstvorgesetzte Uber eine weitere Verwendung entscheiden kann.

Die &rztliche Untersuchung schlie3t mit einer arztlichen Beurteilung ab, die lautet:
+ justizvollzugsdienstfahig”
oder
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»nicht (oder nur eingeschrankt) justizvollzugsdienstfahig”

Das schriftliche Gutachten ist an den, den Gutachtenauftrag erteilenden Dienstvorgesetzten zu Ubermitteln, der
die Eréffnung der Gutachteninhalte und -ergebnisse gegenlber der Justizvollzugsbeamtin / dem
Justizvollzugsbeamten vornimmt.

4.5 Beurteilung der Weiterverwendungsmoglichkeit bei Justizvollzugsdienstunfihigkeit

Justizvollzugsdienstunfahige bzw. nur eingeschrankt justizvollzugsdienstfahige Beamtinnen/Beamte auf
Lebenszeit kénnen im Rahmen des Organisationsermessens der/des Dienstvorgesetzten im
Justizvollzugsdienst weiterverwendet werden, insbesondere in der bisherigen Funktion, wenn die Funktion die
besonderen gesundheitlichen Anforderungen auf Dauer nicht mehr uneingeschrankt erfordert. Ggfs. kommt
auch eine Verwendung im allgemeinen Verwaltungsdienst in Betracht.

Die/der Dienstvorgesetzte hat erforderlichenfalls die vorgesehene Funktion und die auszutibenden Tatigkeiten
zu beschreiben und eine arztliche Beurteilung einzuholen.

Die &rztliche Begutachtung schlie3t in diesem Fall mit einer Beurteilung ab, die lautet:

» ,aus medizinischer Sicht gesundheitlich geeignet fiir die vorgesehene Funktion einschlieBlich erforderlicher
AusbildungsmaBnahmen und FortbildungsmaBnahmen*

oder
» ,aus medizinischer Sicht gesundheitlich nicht geeignet flr die vorgesehene Funktion®

Anlagen 2 bis 4

Anlage 2
Katalog der Merkmale, die die Justizvollzugsdiensttauglichkeit grundsatzlich ausschlieBen

Anlage 3
Formular Teil | Gutachtenauftrag

Anlage 4
Formular Teil Il Vollzugsarztliches Gutachten

http://web:3000 Fassung vom 01.05.2026 Seite 6 von 6


https://revosax.sachsen.de/attachments/37486
https://revosax.sachsen.de/attachments/37484
https://revosax.sachsen.de/attachments/37485

	Verwaltungsvorschrift  des Sächsischen Staatsministeriums der Justiz  über die Einrichtung eines Vollzugsärztlichen Dienstes für den Justizvollzug  (VwV Vollzugsärztlicher Dienst)
	I.  Bezeichnung
	II.  Organisation
	III.  Aufgaben
	IV.  Rahmenbedingungen
	V.  Inkrafttreten
	Anlage 1 zu Ziffer III
	Leitlinien für die ärztliche  Begutachtung zur Feststellung  der gesundheitlichen Eignung für eine Tätigkeit im Justizvollzug

	Inhaltsübersicht
	Anlagen 2 bis 4


